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— Sie können die Bildung einer Spezialkammer mit 3 
oder mehr Mitgliedern vereinbaren, die aus den 21 Rich
tern des Seegerichtshofs ausgewählt werden.

— Auf Antrag einer Streitpartei kann eine ad-hoc-Kam- 
mer gebildet werden, deren 3 Mitglieder von den 
11 Mitgliedern der Meeresbodenkammer ausgewählt 
werden.

— Streitigkeiten hinsichtlich der Auslegung oder Anwen
dung eines Wirtschaftsvertrags können auf Antrag einer 
Streitpartei einem Wirtschaftsschiedsgericht überwie
sen werden. Dieses hat jedoch nicht das Recht, die Kon
vention selbst zu interpretieren. Sofern im Wirtschafts
schiedsverfahren Fragen der Interpretation der Kon
vention berührt werden, muß die Sache sofort an die 
Meeresbodenkammer zur Entscheidung verwiesen wer
den.

Schlußbestimmungen und offene Fragen * *

Während der 9. Session der III. Seerechtskonferenz konnte 
auch der größte Teil der Schlußbestimmungen der Kon
vention fertiggestellt werden. Durch das generelle Verbot 
von Vorbehalten und ein erschwertes Verfahren zur Ab
änderung der Grundsatzbestimmungen der Konvention 
wird auf eine einheitliche Anwendung des neuen Seevöl
kerrechts durch alle Mitgliedstaaten orientiert. Gleichzeitig 
wird durch ein erleichtertes Abänderungsverfahren der 
Artikel über die technischen Modalitäten des Meeresberg
baus die Anpassung der Konvention an die zukünftige 
technologische Entwicklung gewährleistet.

Da die neue Rechtsordnung auf den Meeren möglichst 
bald wirksam werden soll, wurde festgelegt, daß die Kon
vention bereits in Kraft tritt, wenn 60 der 163 Teilneh
merstaaten der Konferenz ihre Ratifikations- bzw. Bei
trittsurkunden hinterlegt haben.

In den Konventionsentwurf wurde u. a. auch eine Fest
legung über das Verbot der Androhung oder Anwendung 
von Gewalt gegen andere Staaten bei der Wahrnehmung 
von Rechten aus der Konvention sowie das Verbot jegli
chen Rechtsmißbrauchs aufgenommen. Damit wurden be
reits in der UN-Charta normierte, allgemein anerkannte 
Völkerrechtsprinzipien erneut bekräftigt.

Nur wenige Probleme der neuen Seerechtskonvention 
sind noch offen. Dazu gehört das von den sozialistischen 
Staaten und den Entwicklungsländern geforderte Recht der 
nationalen Befreiungsbewegungen auf Teilnahme an der 
Konvention. Auch über die Möglichkeit der Mitgliedschaft 
von internationalen Wirtschaftsorganisationen muß noch 
gesprochen werden. Zur Verhandlung stehen außerdem 
die Aufgaben einer Vorbereitungskommission zur Schaf
fung der Internationalen Meeresbodenbehörde. Es ist be
absichtigt, daß diese Behörde und der ihr angeschlossene 
Förderbetrieb sofort mit Inkrafttreten der Konvention ihre 
Tätigkeit aufnehmen.

Zur Lösung noch offener Fragen wird vom 9. März bis 
24. April 1981 eine weitere Session der Seerechtskonferenz 
stattfinden.

*

Insgesamt kann festgestellt werden, daß die nunmehr fast 
vollständig vorliegenden materiellen Bestimmungen des 
Entwurfs der neuen Seerechtskonvention die Unterstüt
zung der großen Mehrheit der Konferenzteilnehmer, dar
unter der Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, fin
den. Natürlich entsprechen nicht ausnahmslos alle Rege
lungen den Erwartungen jedes einzelnen Teilnehmerstaa
tes; die Stellungnahmen von 120 Staaten in der General
debatte während der jüngsten Session veranschaulichen 
jedoch, daß die Rechte und legitimen Interessen aller 
Staatengruppen in den wesentlichen Festlegungen berück
sichtigt worden sind.

In seinem Bericht an die 35. Vollversammlung der Ver
einten Nationen hat UN-Generalsekretär Dr. Kurt Wald
heim die III. Seerechtskonferenz als „einen der mühsam

sten und kompliziertesten Verhandlungsprozesse, der je
mals unter der Ägide der Vereinten Nationen oder vielleicht 
sogar in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat“, 
bezeichnet. Er hat zugleich die Erwartung zum Ausdruck 
gebracht, daß die neue Seerechtskonvention, die nach sei
ner Auffassung „eine der bedeutendsten Leistungen in 
den internationalen Beziehungen seit der Charta der Ver
einten Nationen“ darstellen würde, im Jahre 1981 unter
zeichnet wird.8

Um dieses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, daß alle 
Teilnehmerstaaten in der abschließenden Phase der Kon
ferenz konstruktiv an die Lösung der letzten noch offenen 
Fragen herangehen und Versuche unterlassen, Probleme, 
für die bereits allgemein annehmbare Regelungen ausge
handelt wurden, erneut zur Diskussion zu stellen. Durch die 
baldige weltweite Anwendung des neuen Seevölkerrechts 
würde die weitere Durchsetzung der Prinzipien der fried
lichen Koexistenz in den Beziehungen von Staaten unter
schiedlicher Gesellschaftsordnung unmittelbar gefördert 
und damit ein substantieller Beitrag zur internationalen 
Entspannung geleistet.
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Hinweis
Die Schulung der Konfliktkommissionen im Jahre 1981 soll im 
Zusammenhang mit der Vorbereitung und der sich anschlie
ßenden Auswertung des X. Parteitages zur weiteren Erhöhung 
der gesellschaftlichen Wirksamkeit dieser ehrenamtlich tätigen 
Gerichte beitragen. In den Monaten Juli und August organi
sieren die Bezirks- und Kreisvorstände der IG/Gew. insbeson
dere Schulungsveranstaltungen zu ausgewählten Regelungen 
der Rahmenkollektivverträge.

Für die konkrete Schulung der Konfliktkommissionen wur
den vom Sekretariat des Bundesvorstandes des FDGB folgende 
Themen beschlossen:
Februar:

März:

April:

Mai:

Juni:

September:

Oktober:

November:
Dezember:

Rechtsansprüche des Werktätigen aus dem 
Betriebskollektivvertrag
Inhalt und Bedeutung der notwendigen Ver
einbarungen im Arbeitsvertrag 
Zu den Pflichten des Werktätigen aus dem 
Arbeitsrechtsverhältnis
Inhalt und Aufgabe der betrieblichen Arbeits
ordnung
Zur vorübergehenden Übertragung einer an
deren Arbeit
Pflichten des Betriebes im Zusammenhang mit 
der Beendigung eines Arbeitsrechtsverhält
nisses
Die Beratung von Streitfällen über Lohnfor
derungen gegenüber dem Betrieb 
Die Beratung über Vergehen 
Zur Tätigkeit der Konfliktkommission außer
halb von Beratungen


